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Zweiter Bericht über eine Studienreise nach Italien 

zum Zwecke handschriftlicher Studien über byzan- 
tinische Chronisten. 

Von Öberbibliothekar Prof. Dr. ©. pr BoorR 
in Breslau. 

Vorgeleet von Hrn. Diers. 
oO fe) 

N ehem ich auf einer im Jahre 1899 ausgeführten, in erster Linie 

anderen Zwecken dienenden Reise, über welche ich in den Sitzungs- 

berichten 1899 S. 922ff. berichtet habe, die spanischen Handschriften 

der Excerpta de legationibus hatte vergleichen können, war es mir im 

Frühjahr und Sommer 1901 mit Unterstützung der Akademie möglich, 

durch die Collationirung der italienischen Handschriften meine Studien 

über diese Sammlung zum Abschluss zu bringen und eine auf das ge- 

sammte Material gestützte Ausgabe vorzubereiten. Über das Resultat 

meiner handschriftlichen Studien beehre ich mich eine kurz zusammen- 

fassende Darlegung vorzulegen, die in anderem Zusammenhang aus- 

führlicher begründet werden soll. 

In Italien befinden sich die beiden unvollständigen Handschriften 

Vat. Graee. 1418 und Neapol. II B ı5, durch die daraus abgeleitete Aus- 

gabe des Ursinus seit Jahrhunderten bekannt, aber wegen der Eigenart 

dieser Ausgabe selbst für die herausgegebenen Stücke einer Nachprüfung 

dringend bedürftig. Ferner die Vaticani Palatini 410— 413, welche in 

4 Bänden die ganze Sammlung enthalten und lange verschollen waren, 

nachdem sie in einigen älteren Ausgaben als codices Julii Pacii hin und 

wieder verwerthet waren. Maı benutzte sie dann für die Excerpte des 
Dexippus und Eunapius in der Seriptorum veterum nova collectio Vol. II, 

wie gewöhnlich unter der allgemeinen Bezeichnung als Codex Vaticanus; 

erst durch den Katalog der Vaticani-Palatini von Stevenson traten sie 

wieder an’s Licht und sind zuerst von KrASENnINNIKkov in einer Studie 

über die Überlieferung des Procop (Vizant. Vrem. 5 (1898) S. 439 ff.) 

einer Betrachtung unterzogen. Endlich der Ambrosianus N 135 sup. 

der Abtheilung der legationes gentium, der in den letzten Jahrzehnten, 
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seit Lupw. MENDELSSOHN auf ihn aufmerksam gemacht hatte, von ver- 

schiedenen Herausgebern zu den Ausgaben einzelner excerpirter Autoren 

verwerthet und allgemein wegen seines vortrefflichen Textes in erste 

Linie gestellt ist. 

In Mailand untersuchte ich auch den kürzlich von Mrrcarı im 

Ambros. Q 114 sup. wieder aufgefundenen Katalog der Escorial-Hand- 

schriften des Davıp Corvırı und stellte dessen Angaben über die im 

Brande von 1671 untergegangenen Handschriften, den Archetypus und 

eine Abschrift, zusammen, welche allerdings weniger Aufschluss geben, 

als man wünschen möchte, aber doch nicht ohne Interesse sind. An 

zwei Stellen des alphabetisch angelegten Katalogs, unter den Stichworten 

Johannes Constantinopolitanus und Legationes, giebt Corvırn eine Be- 

schreibung der beiden Exemplare. Sie lauten (Fol. 233”): Ioannis Con- 

stantinopolitani (ut ei attribuitur manu recentiori) eclogae historiarum 

digestae libris 53 ut dieitur in 1T©4 p.ı87 et IV HS p. 3 quorum 

primus erat de renunciatione imperatorum, sed ex omnibus illis ex- 

tant hie tantum duo vigesimus sextus de legatis gentium ad Romanos 

sine prineipioo 1TO4 p.ı et IV H6 et IV H7 et vigesimus septimus 

qui expresse dieitur esse de legatis Romanorum ad gentes 14 p. 190 

cuius prooemium est p.187, IV HS. Praeterea ex opere isto sunt eclo- 

gae de insidiis contra reges ex historieis colleettae IK3. Und unter 

dem Stichwort Legationes (Fol. 234°) liest man: De legationibus gen- 

tium ad Romanos ex variis historieis Polybio (Polybio von Corvırı 

durchgestrichen) Dionysio Iosepho (Iosepho durchgestrichen) Diodoro 

Polybio Iosepho Zosimo Dexippo Soerate Petro Patrieio Menandro Theo- 
phylacto Arriano Appiano Malcho Priseo Eunapio Dione Herodoto 

Thueydide Agathia Procopio Georgio Syngello Ioanne Antiocheno Dio- 

nysio Halicarnasseo (Dion. Hal. von Corvırı durchgestrichen) collectio 

attributa Ioanni Constantinopolitano liceat (sie) careat principio (pars 

prima über der Linie von Corvırı beigefügt) I©4 p.ı et duobus tomis 

in (et—in nachträglich von Corvırr übergeschrieben) IV H6 et IV H7 

deinde pars 2 de legationibus Romanorum ad gentes I © 4 p. 190 cuius 

prooemium est p.187 neenon in IV HS (neenon— 8 über der Linie 

nachgetragen) eratque liber 27 operis in quo erant 53 libri et precedens 

erat 26 liber consequenter. vide ipsum loannem Constantinopolitanum 
et in voce, insidia. Wir erhalten also hier ausser einigen aus dem 

Prooemium der Sammlung geschöpften Notizen nur eine Liste der ex- 

cerpirten Autoren, und zwar derartig von der Reihenfolge in unseren 

Handschriften abweichend, dass, wenn wir nicht im Übrigen orientirt 

würden, diese Katalognotiz die Überlieferungsfrage nur verwirren 

könnte. Angaben, welche uns das Alter oder sonstige wichtige Äusser- 

lichkeiten des Archetypus kennen lehrten, fehlen ganz. Wichtig ist 
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nur die ausdrückliche Angabe, dass die den Johannes Constantinopoli- 

tanus betreffende Notiz von jüngerer Hand beigefügt war. 

Die unter den Namen der einzelnen excerpirten Autoren im Katalog 

verstreuten Notizen beschränken sich fast ganz auf die Angabe der 

Blätter, welche die Exeerpte in den Handschriften einnahmen, in der 

Form: Ex Agathiae Scholastiei historia eclogae inter legationes gen- 

tium ad Romanos I O4 p.108 usque ad ııo, IV H6 p. 387 B usque ad 

394. Hin und wieder vermerkt Corvırı, wenn die Excerpte die Ziffer 

eines Buchs des excerpirten Autors nannten: bei Johannes Antiochenus 

erwähnt er, dass admodum pauca quaedam extant, nam cum illis con- 

nexa sunt sine distinetione similia ex Dionysio, bei Diodor, dass im 

God. IV H 6 der legationes gentium die Excerpte sine titulo seien. Wir 

können jedoch nach diesen Angaben genau die Reihenfolge der Autoren 

im Archetypus feststellen, den ungefähren Umfang eines Blattes be- 

rechnen u. dergl. 

Im alten Codex I © 4 stellt sich die Sache so: Excerpta de le- 

gationibus gentium, am Anfang verstümmelt: Fol. 1—70 Polybius, 

70—76B Josephus, 76B—-79 Zosimus, 79— 82 Dexippus, 82 —84 

Socrates, 84— 57 Petrus Patrieius, 87— 94 Diodor, 94— 106 Dio Cas- 

sius, T06B— 107 Herodot, 107 — 108 Thucydides, 108— 110 Agathias, 

110— 129 Menander, 129— 134 Theophylaetus Simocattes, 134B— 147 

Procop, 147— 148 Arrian, 148S—-174 Appian, 174B— 178 Malchus, 178 

bis 185 Priscus, 155 — 190 Eunap. Excerpta de legationibus Roma- 

norum: Fol. 1837—190 Prooemium, 190 Petrus Patricius, TI90B—ıg1ıB 

Georgius Monachus, 1gıB Johannes Antiochenus, 192— 198 Dionys von 

Halicarnass, 198— 222Polybius, 222—226 Appian, 226—229 Zosimus, 

229 Josephus, 229B—-230 Diodor, 230— 234 Dio, 234 Arrian, 234B 

bis 249 Procop, 249B—-266 Priscus. 266—273 Malchus, 273— 301 

Menander, 301—305 Theophylactus Simocattes. Aus dieser Zusam- 

menstellung erhalten wir für die legationes gentium, die in den Hand- 

schriften in verschiedener Reihenfolge überliefert sind, den definitiven 

Beweis, dass die im Ambrosianus, in den Handschriften des Escorial 

und des Ursinus überlieferte Ordnung, wie bereits allgemein angenom- 

men wurde, die des Archetypus war, die des Monacensis, Bruxel- 

lensis, und der Palatini späteren Ursprungs sein muss. Für die streitige 

Frage, in welcher Folge die beiden Excerptreihen im Archetypus stan- 

den, ergiebt sich, dass diejenigen im Rechte sind, welche die lega- 

tiones gentium an die Spitze stellen, wenigstens für die spätere Zeit; 

denn der Frage, ob der, wie mehrfache durch Ausfall ganzer Qua- 

ternionen entstandene Lücken zeigen, zeitweilig wenig fest gefügte 

Codex auch ursprünglich so beschaffen war, wird hierdurch nicht prä- 

Judieirt. Ich werde vielmehr anderwärts beweisen, dass die Excerpta 
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de legationibus gentium mit Procop begannen und mit Menander endeten, 

und dass es ursprünglich überhaupt nicht zwei getrennte Abtheilungen. 

sondern nur eine einheitliche Sammlung mepi mpeoßewv gab. 
Die Angaben Corvırı's verlaufen übrigens, wie man sieht, nicht 

ganz glatt, da die Blattzahlen 187—-190 zweimal vorkommen, bei den 

legationes gentium aus Eunap und dem Prooemium der legationes Ro- 

manorum; es muss ein doppeltes Versehen Corvırı’s vorliegen, da sich 

aus einer vergleichenden Berechnung des Blattumfangs des Archetypus 

aus dem anderer Handschriften ergiebt, dass der Raum von Fol’ı185 

bis 190 gerade für Eunap und das Prooemium ausreicht. Für die 

185 Blätter, welche der Schreiber des Archetypus bis zum Beginn 

der Eunap-Excerpte verwendete, brauchte Darmarius im Ambrosianus 

693% Blätter. Das ergiebt ein Verhältniss von I zu 3,7. Im Ambrosianus 

füllen die Excerpte aus Eunap ı5% Blätter, das Prooemium in dem 

ganz entsprechend im Format von Darmarius geschriebenen Scor. II 

Rı4 3% Blätter, zusammen ı9 Blätter, die 5 Blättern des Archetypus 

entsprechen würden. Der verlorene Archetypus muss somit erheblich 

grösser im Format und enger beschrieben gewesen sein. Es ist die Ver- 

muthung ausgesprochen, er habe einen Band des Exemplars gebildet, 

zu dem auch der Turonensis der Excerpte de virtutibus und der Vatica- 

nus de sententiis gehören. Der ermittelte Umfang eines Blattes wider- 

spricht dieser Annahme nicht geradezu. Im Turonensis entsprechen 

2. B. die 3 Excerpte Polybius Lib. XXII, 20— 22 p. 1108, 16— 1110, 5 

ed. HurtscH einer Seite des Codex (Fol. 306" Z. 32— 307" Z. 32), d.h. 

es kommen etwa 37 Zeilen jenes Textes auf eine Seite. Mit «dem 

folgenden Polybius-Fragment Lib. XXIII, ı p. 1110, 8 Hurrsscn beginnt 

im Ambrosianus das Fol. 101°, und das Ende der nächsten 37 Zeilen 

schliesst auf Fol. 103" ziemlich genau in der Mitte. Es würde sich 

(lanach zwischen dem Ambrosianus und dem Turonensis das Verhält- 

niss etwa wie 3,5 zu I stellen, also annähernd wie zum verbrannten 

Scorialensis. Auch darin stimmen die alten Handschriften überein, 

dass sie nicht wie Darmarius das Bestreben hatten, den Anfang einer 

neuen Excerptreihe auf den Anfang einer neuen Seite zu bringen, 

sondern ihn unmittelbar an’s Ende der vorhergehenden Reihe knüpften. 

Dennoch bezweifle ich, dass die verlorene Handschrift zu jenem alten 

Exemplar gehörte: doch würde es hier zu weit führen, diese auf der 

Vorgeschichte der Sammlung de legationibus und einigen Anzeichen 

dafür, dass die Handschrift zweispaltig geschrieben war, begründeten 

Bedenken eingehender darzulegen. 

Für das andere dreibändige Exemplar der legationes, welches 

im Brande von 1671 zu Grunde ging, ergeben sich aus dem Corvınn' 

schen Kataloge folgende Daten: IV H 6 enthielt Fol. ı— 245 Polybius 
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(am Anfang verstümmelt), 245 — 268 Josephus, 268—278 Zosimus, 

278— 288 Dexippus, 288—295 Socrates, 295—308 Petrus Pa- 

trieius, 308—381ı Diodor, 334—38ı Dio Cassius, 381—383 He- 

rodot, 383B— 387 Thucydides, 387B—394 Agathias, 394—470 

Menander, 470—? Theophylactus Simocattes. Auch hier finden wir 

eine Doppelzählung für Fol. 334— 381, hier zweifellos dadurch ent- 

standen, dass Corvırı, nachdem er den Anfang der Diodor-Excerpte 

notirt hatte, die Handschrift nach dem Beginn der nächsten Excerpt- 

reihe durchblätternd die Anfangsnotiz des Dio übersah: als er dann 

durch die andere Handschrift auf diesen Fehler aufmerksam wurde, 

vergass er die Ziffer 35ı in 333 zu ändern. Denn dass die Diodor- 

Excerpte mit Fol. 333 geendet haben müssen, beweist der Vergleich 

mit dem Ambrosianus, der dem verlorenen Codex an Grösse und Schrift 

ausserordentlich ähnlich gewesen sein muss. Denn was dieser auf 

470 Blättern enthielt, schrieb Darmarius im Ambrosianus auf 468. 

Sehr eigenthümlich gestalten sich die Resultate der Zusammen- 

stellung in den beiden anderen Bänden der Sammlung. IVH7 ent- 

hielt auf Fol. 1 —45B Procop, auf 430—436 Arrian, 436B bis 

534 Appian, 534—547 Malchus, 547-576 Prisecus, 576—-600 

Eunap. Da von dem Bestande des alten Archetypus nichts fehlt, 

können wir nur annehmen, dass die Excerpte auseinandergerissen 

waren und Stücke anderer Handschriften dazwischengebunden wurden; 

den Inhalt von Fol. 46—429 zu bestimmen ist bei der Anlage des 

Corvırz'schen Katalogs so zeitraubend, dass ich es, da ein entsprechendes 

Resultat nieht zu erwarten war, unterlassen habe. Genau dieselben 

Verhältnisse finden sich auch im Codex IV HS. Fol. 1— 396 ent- 

halten den Titel der legationes Romanorum, mit Ausnahme der Ex- 

cerpte aus Theophylactus: diese sind erst mit Fol. 721—734 beziffert. 

Also auch hier müssen mehr als 300 Blätter eingeschoben worden 

sein, die mit den Constantin’schen Excerpten nichts zu thun hatten. 

Die Frage nach der Stellung dieser Abschriften in der Überliefe- 

rung ist verschieden beantwortet. Graux (Essai sur les origines du 

fond grece de l’Eseurial, p. 95) identifieirt sie mit dem Exemplar des 

Antonius Augustinus, Erzbischofs von Tarragona, welches Darmarius, 

wie sich aus den Briefen dieses Humanisten ergiebt, im Laufe des 

Jahres 1574 schrieb. Er stützt sich dabei auf die Geschichte der 

Bibliothek des Augustinus, welche später en bloe in die Bibliothek 
des Escorial übergegangen sei: indessen giebt er selbst (p. 286) einen 

älteren Bericht, nach dem viele Stücke in andere Hände gelangten, 

und erwähnt (p. 305) Handschriften, die sich thatsächlich an anderen 

Orten befinden. Trotzdem hat Graux’ Ansicht allgemeine Zustimmung 

gefunden, nur Krasexinsıkov a. a. O. hat die These aufgestellt, dass 
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zum Exemplar des Augustinus der Ambrosianus gehört habe, wobei 
er sich besonders auf das Datum der Handschrift (24. August 1574 
vollendet) stützt. Allerdings muss er dabei das Datum der erhaltenen 

Escorial- Handschrift der legationes Romanorum III R 14 (abgeschlossen 

am 27. Juni 1574) beanstanden, sei es als Druckfehler im Mirrer’schen 

Katalog, sei es als Versehen des Darmarius selbst. Thatsächlich trägt 

aber die Handschrift dieses Datum, und die an sich wenig wahr- 

scheinliche Annahme eines absichtlichen oder unabsichtlichen Schreib- 

fehlers des Darmarius in der Jahreszahl wird durch andere Umstände 

noch unwahrscheinlicher. Der Codex enthält die gesammten legationes 

Romanorum mit Ausnahme der Excerpte aus Theophylactus und ist 

unterzeichnet: reXos ovv den ToV npwrov TOuov Tov Tepi TpeoBewv 
Pouatwv mpos Edvirovs imo dtuaböpwv. Die Excerpte aus Theophylaetus 
stehen an der Spitze des Codex II R 2ı, der die Überschrift trägt: 

mepi TpEeoBewv Hwuaiwv Topos Edvikovs TOuos devrepos. Es folgen dann 

von Darmarius’ Hand die legationes gentium bis inclusive Dio Cassius. 

Das letzte Blatt trägt am unteren Rande die Worte orı ddnvasoı, 
d. h. die Anfangsworte der Excerpte aus Herodot, mit denen II Rız 

beginnt, von dem Darmarius nur die erste Seite schrieb, den Rest 

einem seiner Gehülfen überlassend. Die drei Handschriften bilden also 

ein einheitliches Ganzes. Den Grund, warum Darmarius die T'heo- 

phylaet-Excerpte abtrennte und vor die legationes gentium stellte, 

sieht Krasesınsıxov, den Spuren anderer Gelehrter folgend, darin, 

dass der Schreiber nicht mit einem verstümmelten Text beginnen 

mochte. Aber dies that er doch unbedenklich kurz darauf im Am- 

brosianus. Und wenn die Abschrift wirklich so spät wäre, wie Krasr- 

NINNIKOV annimmt, 1577 oder 1579, warum liess er nicht die legationes 

Romanorum zusammen und stellte vor den verstümmelten Anfang der 

legationes gentium einen Theil dieser Sammlung selbst, wie er es 

thatsächlich in anderen Abschriften älteren Datums that? Mir ist der 

Thatbestand, dass Darmarius einen kleinen Theil der legationes Ro- 

manorum abtrennte und trotzdem über den Anfang des neuen Codex 

die Überschrift Touos devrepos mepi mpeoßewv Ponatwv setzte, nur 
erklärlich, wenn Darmarius damals noch die ganze Handschrift für 

eine einheitliche Sammlung hielt, d. h. also, wenn diese Abschrift die 

erste war, die er überhaupt machte. Das Datum des Ambrosianus 

zeigt, dass er diese dann unterbrochen hat und dazwischen eine 

andere anfertigte, die er nun mit dem wirklichen Beginn des Arche- 

typus, wie er damals war, anfing. 

Ist nun dieses Datum des Ambrosianus wirklich beweiskräftig 

für die Annahme, dass diese Handschrift das Exemplar des Augustinus 

war? Nach den von Krasexısnikov selbst p. 454 angezogenen Stellen 

Sitzungsberichte 1902. 17 
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aus den Briefen des Erzbischofs keineswegs. In einem vom 26. Sep- 

tember 1574 datirten Briefe an Fulvius Ursinus (Opp. Tom. VII p.256 

Lett. XLVI) meldet jener, dass er einen grossen Theil der Excerpte in 

Händen habe, und der Rest für ihn copirt werde; im Verlaufe des 

Briefes bespricht er den Inhalt eingehender, aber sämmtliche Angaben 

beziehen sich, wie Kra$exinnıkov selbst gesehen hat, auf die legationes 

Romanorum. Über die altra parte spricht er erst in einem anderen 

Briefe vom 13. November 1574 in folgenden Worten: hora vi aviso, 

come ho in mano l’altra parte di detti fragmenti, la quale si copia 

per la S. V. continuando certi quinterni mandatimi, li quali io dissi, 

che mi pareano fragmenti di Polibio, e la mia opinione fu vera ve- 

rissima, secondo che si trova alla fine di questi fragmenti. Io parlo 

di quelli che eominciano kadoAov TN Tepi ra Adbvpa e finiscono 
dıa Tovs ToNeniovs mpoTepov. Daraus geht hervor, dass Augustinus 
diese quinterni, den Anfang der Polybius -Excerpte der legationes 

gentium, früher erhielt als den Rest; denn wenn er gleich die ganze 

Sammlung erhielt und dort am Ende der Excerptreihe die Unter- 

schrift ek ns ioroptas [loAvßiov las, brauchte er nicht erst seine 

Conjeetur zu machen. Genau dasselbe Stück, dessen Endworte nicht 

einmal die Schlussworte eines Excerpts bilden, sondern mitten in 

einem Satze abbrechen, bildet in den Ursinus-Handschriften einen 

besonderen Abschnitt und ist mit den Excerpten der legationes Roma- 

norum zusammengebunden, während der Rest der legationes gentium 

einen besonderen Codex bildet. Dieser beginnt, als beredtes Zeichen 

seines späteren Ursprunges, nicht mit dem nächstfolgenden Wort 

egeywpnoav, sondern nochmals mit mpoTepov. Danach scheint mir 

sicher, dass zu schreiben sei: eontinuando certi quinterni mandativi, 

d.h. dass Ursinus mit dem Briefe vom 26. September die legationes 

Romanorum und dieses Stück Polybius aus den legationes gentium er- 

hielt, und, da Augustinus an diesem Datum schreibt: Mando con 

questa tutti li fragmenti, dass dieser damals nur diesen Theil der 

Excerptsammlung hatte. Wenn aber der ganze für ihn bestimmte 

Codex schon am 26. August abgeschlossen war, so wäre es schwer 

begreiflich, dass er ihn am 26. September noch nicht in Lerida in 

Händen hatte, besonders bei dem glühenden Interesse, welches Augusti- 

nus diesen Fragmenten entgegenbrachte. Auch ist der Abbruch des 

Textes mitten im Satze doch nur dann erklärlich, wenn die ange- 

zogenen Worte die Schlussworte des quinterno waren, im Ambrosianus 

sind es aber nicht diese (Polyb. XXL 48 p.1085, 26Hv), sondern die 

Worte ötöovres Avkiav kat P. 1086, 6. 

Ist somit die Datirung des Ambrosianus einer Identifieirung des- 

selben mit der Handschrift des Augustinus keineswegs günstig, so 
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haben wir andere Argumente, welche ebenso stark gegen die An- 

nahme KrASENINSIKoV’s sprechen, wie sie die Meinung Graux’ zu stützen 

geeignet sind. Das Exemplar des Augustinus war nach Aussage des 

Katalogs in 3 Bände gebunden, die legationes gentium, die bedeutend 

umfangreicher sind, als die andere Abtheilung, offenbar in 2 Bände. 

Dass der Ambrosianus heutzutage nur einen Band bildet, könnte sich 

aus einer späteren Veränderung des Einbandes erklären. Aber die 

Handschrift besteht mit Ausnahme der Schlusslage ganz regelmässig 

aus Quinionen, und von den Anfängen dieser Lagen fällt keiner mit 

dem Beginn einer Excerptreihe zusammen. Wäre sie also m 2 Bände 

getheilt gewesen, so hätte der zweite mitten in einer Excerptreihe 

begonnen, eine Eintheilung, die wenig wahrscheinlich ist bei einer 

Handschrift, die keineswegs ein übermässig starkes Volumen besitzt. 

Von durchschlagender Beweiskraft gegen Krasesısnmkov'’s Annahme ist 

ferner, dass nach dem Zeugniss der Bibliotheca Augustiniana das Ex- 

emplar des Augustinus irgendwie den auch von Üorvırı erwähnten 

Namen des Johannes Constantinopolitanus an der Spitze getragen haben 

muss. Im Ambrosianus steht er nicht, und es findet sich auch keine 

Spur weder einer Rasur noch starker Beschneidung des Randes, durch 

die er zu Grunde gegangen sein könnte. Aus Corvırı's Katalog ergiebt 

sich nicht mit Sicherheit, ob beide damals in der Escorial-Bibliothek 

vorhandenen Exemplare diese den Johannes betreffende Notiz trugen, 

oder welches von beiden. Da der Name jedoch in keiner anderen 

der uns erhaltenen Abschriften vorkommt, auch Augustinus ihn nie er- 

wähnt, trotzdem er in seinem Exemplar gestanden haben muss, so er- 

scheint es mir ausserordentlich wahrscheinlich, dass er eben diesem Ex- 

emplare, oder beiden Exemplaren, erst nach 1574 beigefügt ist, genau 

so wie im Bruxellensis 11301— 16 eine jüngere Hand den entsprechen- 

den Vermerk: 6 Epavioas TO mapov Oeoöoctos Eoriv 6 uurpos. Endlich 
noch ein Beweis, dass nicht der Ambrosianus, sondern die verbrannten 

Escorial-Handschriften dem Augustinus gehört haben. Dass die Ab- 

schriften, die dieser dem Ursinus schickte, eben aus den ihm gehörigen 

Copien gemacht sind, ergiebt sich aus seinen Briefen und lässt sich 

zufällig aus den sehr vereinzelten Detailangaben, die er über seine 

Handschrift macht, beweisen. In dem Briefe vom 26. September er- 

wähnt er die Marginalnoten der Handschrift, in denen andere Titel 

der Constantin’schen Excerptsammlung genannt sind: I’ uno & de diis, 

l altro de stratagematis. Dieser Titel de diis, mepı Hewv, heisst aber, 

und mit Recht, in allen anderen Handschriften, auch im Ambrosianus, 

ep edwv, nur die Ursini’sche hat, wie die des Augustinus, repi Heorv. 
Ganz entsprechend findet sich nun aber auch unter den dürftigen Notizen 

Corvırr's eine, die auch nur im Neapolitanus ihr Correlat hat. Wie 

72 
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oben erwähnt, sagt Corvırn, die Excerpte aus Diodor in der Abtheilung 

der legationes gentium hätten keine Überschrift gehabt — dasselbe 

findet sieh im Codex des Ursinus, und nur in diesem. Denn die jetzt 

dort stehende, von der regelmässigen Form durchaus abweichende 

Überschrift: ex rov Aocwpov ToV ZikeAiwrov ErAoyal Trepi TpeoBeıwv 
ist sicher von der Hand des Ursinus nachträglich in einen leeren Raum 

eingetragen. 

Gehen wir von den verlorenen Handschriften zu den erhaltenen 

über und ziehen zuerst die bisher fast unbekannt gebliebenen Palatini 

Vaticani (P) in Betracht, so ergiebt sich, dass diese Codices in keinem 

Falle eine werthvolle Bereicherung unseres Materials bedeuten würden. 

Denn die vom Archetypus abweichende Reihenfolge der Excerpte, die 

sich genau ebenso in den Brüsseler (B) und Münchener (M) Hand- 

schriften findet, weist den vatieanischen Handschriften sofort ihren 

Platz an der Seite dieser letzteren an, noch bevor man sich überzeugt, 

dass sie alle zahllosen Fehler derselben theilen. Für die legationes 

eentium redueirt sich der Werth dieser ganzen Handschriftengruppe 

auf Null durch die Erkenntniss, dass uns im Ambrosianus ihr Arche- 

typus erhalten ist, die wenigen Lesarten, die etwa Berücksichtigung 

verdienen, conjeeturaler Thätigkeit der Abschreiber oder dem Zufall 

ihre Entstehung verdanken. Bisher sind die Herausgeber der in den 

Excerpten vertretenen Schriftsteller von der Ansicht ausgegangen, dass 

aus dem verbrannten Archetypus mehrere Abschriften genommen seien, 

und man daher aus der Vergleichung der vorhandenen Exemplare jenen 

herstellen könne und müsse, und auch ich habe, bevor ich den Am- 

brosianus aus eigener Anschauung kennen lernte, diese Vorstellung 

gehabt. Dagegen hat zuerst Kraseninsıkov in der erwähnten Schrift 

die Behauptung aufgestellt, von den Handschriften der legationes gen- 

tium sei nur der Ambrosianus aus dem Archetypus genommen, für 

alle übrigen sei der Ambrosianus Quelle, allerdings lediglich gestützt 

auf das Datum und die Vortrefflichkeit dieser Handschrift, ohne den 

mindesten Versuch zu machen, diese Hypothese zu begründen, ja ohne 

einen Theil der Abschriften zu kennen. Zweifellos richtig und absolut 

beweisbar ist dieselbe aber zunächst für die Gruppe BMP. Die Eigen- 

art des Ambrosianus beeünstigt einen solchen Beweis. Wie alle von 

Darmarius geschriebenen Exemplare der Excerpt-Handschriften ist er 

überreich an Selbsteorreeturen des Schreibers; dieselben stehen theils 

zwischen den Zeilen, theils am Rande mit und ohne den Zusatz Yp-, 

wo zuviel geschrieben war, ist das Überschüssige durch Punkte oder 

Striche athetirt. In anderen Randbemerkungen theilt der Schreiber 

mit dem Zusatz eiye Lesarten des Archetypus mit, von denen er in 

bewusster Absicht abgewiehen ist, in anderen Fällen mit dem Zusatz 

Bon 
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Io@s eigene Conjeeturen, manchmal braucht er diese Bezeichnung offen- 

bar auch, wenn er über die Lesung eines Wortes des Archetypus im 

Unklaren war. Diese Zuthaten zum Text spiegeln sich durch Miss- 

verständnisse sehr oft in jenen Abschriften in eigenthümlichen Fehlern 

ab, die eben nur aus einer gerade so gestalteten Vorlage erklärlich sind. 

Dazu kommen zahlreiche Fälle, in denen Lücken genau einer Zeile 

des Ambrosianus entsprechen, Fehler aus Eigenthümlichkeiten der 

Schrift des Darmarius gerade an der Fehlerstelle entsprungen sind 

oder aus rein zufälligen Vorkommnissen des Codex, wie Flecken u. 

dergl. sich erklären. Ich kann aus der grossen Fülle von Beispielen 

hier nur einzelne erwähnen. Diodor XXX, 2 hat Darmarius es für 

nöthig befunden neben ra re BAavdpwora am Rande zu bemerken. 
dass die Handschrift die bekannte Abkürzung hatte: eiye dı\ava. BMP 

bieten ra re eiye dAavdpwra. Menander Fre. 6 p. 5, 28 Dind. liest 
A ruelouevor Ö'olv Taıs TWV ToNeuiwv Erriöpouals olovra Empeoßev- 
cavro @s alrovs und bemerkt am Rande: eiye oiovral, wonach nicht 

@s oiov Te, sondern oi Avraı zu corrigiren ist: P hat oiovraı und ähn- 

lich wie A: eiye olov ra. BM nur olovraı ohne Randnotiz. Polybius 
XXI, 39 pP. 1077,12 Hurrsen hatte A die Worte a&iovvres Tov yYvaov 

2.13 hinter aurov wiederholt, aber durch Punkte athetirt, MP (B fehlt) 

haben sie dort ohne Athetese. Polybius XXH, ı3 p.1ıo1,ı liest P 

TepıAoTov TI ToV, M TepıeAoı Tovri To. A hat mepi rov Tirov und 

das fehlende TO am Rande nachgetragen, aber das T ist so schief, 

der Accent so neben o gestellt, dass es genau wie Aoı aussieht. Petrus 

Patrieius Frg.13 p. 431,16 Dind. hat A worep/av ein aber am Rande 
yp. aveı (statt avei). MP geben worep av ein wieder, B worep av 

eioı. Menander Frg. 33 p.70, 1 liest A es To aßpodiarov 6 Biov, wo- 
bei das atrov wie oft bei Darmarius ganz ähnlich wie aoTov aussieht. 

BMP bieten aßpoötas Tov ößiovos (69. BM). Ganz ähnlich hat A Pro- 
ov 

cop Goth. II, 39 p. 446, S PrraXıavov; genau so giebt es B wieder, 

während es P in ßrraAtavov ov, M in ArraXtavovov auflösen. Poly- 

bius XXI, 5 p.1092,7 finden wir in MP weyaxos (neya P) covg, 
omovöns ns statt weydAns Ö’ovons. In A schliesst Ö'oV eine Zeile. 

und der Apostroph ist mit dem Spiritus zu einer Figur zusammen- 

gezogen, die einem & sehr ähnlich sieht, im folgenden ons sieht o 

wie oft bei Darmarius genau wie Ö aus; nur das omov ist in MP 

als Dittographie von Ö’ov hinzugekommen. Polybius XXV, 2 p.1146,12 

lesen MP öunpiwv, in A steht öunpwv, aber der Accent erst hinter p 
und genau wie übergeschriebenes ı aussehend. Polybius XXX, 19 

p-1227, 28 bietet P rıöpı, M Tiöpıa, A hat Twos, aber s ist oben an 

o in einer Form angehängt, dass man sehr leicht rwopı lesen kann. 
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Petrus Patrieius Frg. 11 p.430, 26 steht in den Ausgaben Eyaıpov ws 

Amwonevov Kıvövvov bvyovres, anwonevov als Conjeetur für das in B 

überlieferte arwyuevov, wofür MP amoyuevov haben. A bietet don. 
d.h. aroueyaAXov, wobei u hinten den Strich hat. durch den die ab- 

gekürzte Partieipialendung angedeutet wird. Bei demselben Autor 

Frg.13 p.431, 30 steht in A apa vap/oatov so, dass der Accent 

wie Akut und p wie s aussieht. BMP haben repavas (mapavas PB 

von erster Hand corrigirt) oaiov. Ähnliche Verwechselung von p und 

s hat den Text bei Menander Frg.47 p.97, 6 zerstört. A hat e&vry- 

pernoaodaı, aber p wie s, und dahinter zufällig kleinen freien Raum. 

Danach hat P &&vrns ernoaodaı, was in BM durch Conjeetur in &&erreiv 

airnoaodaı corrumpirt ist. Menander Frg.65 p.129, 5 bietet A yyrei, 
aber ı sieht einem p ähnlich, daneben steht iows {yreı, P hat xirep 

mit der gleichen Beischrift. M mit der Beischrift tows reiyeı n Inrei, 
in B ist yyreı mit Andeutung einer Lücke ausgelassen. Menander 

Frg. 36 p. 74. 16 lesen wir in P das unverständliche ev vo 0 BaXeodaı, 

MB haben nur ev vo BaXeodaı. Das Richtige finden wir in A Ev vo 

de Bareodaı. aber die bekannte halbrunde Sigle für de ist zufällig zu 
einem Kreise geworden, so dass sie wie 0 aussieht. Sehr zahlreich 

sind Fehler. in denen ı für v erscheint, wie wat für av, ew oder ow 

statt yv, wie AreoTov für amnyvTrwv, ÖLoWvovv für dımvvov, Fehler, die sich 

aus häufig wiederkehrenden Formen der Schrift des Darmarius erklären, 

die sich eben an den Stellen der Fehler im Ambrosianus vorfanden. 

Ebenso findet sich nicht selten die Partieipialendung ®v oder ov statt 

der Infinitivendung eıv; in allen Fällen ist im Ambrosianus die bekannte 

Kürzung mit verticalem Doppelstrich gebraucht, die dem Schreiber 

offenbar nicht geläufig war. Die wunderlichen Formen oapakrewv und 

CapaKTeovs statt Capaknvov und Gapaknvovs liessen ein Blick in den 

Ambrosianus als vollkommen begreiflich erscheinen. Endlich will ich 

noch einige Fälle anführen, in denen Lesungen der Gruppe BMP aus 

rein zufälligen Verhältnissen im Ambrosianus sich erklären. Polybius 

XXXVI, 6 p.1325, 10 beginnen alle den Satz 6 de mpeoßvrepos, als 
ob dort ein neues Excerpt begönne. In A beginnt eine neue Zeile, 

und zufällig ist 6 ein wenig grösser als sonst gerathen. Polyb. XXXI, 22 

p-1253. 17 bieten P den, M öen statt einfachem de; 7 scheint auch 
in A dazustehen, aber nur, weil die Tinte von der anderen Seite des 

Blattes durchgeschlagen ist. Menander Frg. 5 p. 5, 15 findet sich im 

Worte vırovres neben dem Fusse des hochgezogenen T ein kleiner 

runder Fleck; dementsprechend hat P vıxw@vro €s (To €s inter scerib. 

aus Tos corrigirt) B vıx@vro ohne es, während M hier richtig vır@vres 
bietet. Als Beispiele, dass Lücken in diesen Handschriften genau einer 

Zeile des Ambrosianus entsprechen, führe ich an: das durch eine ge- 
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waltsame Umstellung von den Herausgebern corrigirte Fre. 16 des Petrus 

Patrieius, in dem statt der in die Lücke p. 435, 16 eingeschwärzten 
- e ’ \ ‚ 5 5 & r Worte ö Novveyios — Töv Mayvevrıov kaı im Ambrosianus die Worte 

ee a m s ’ ’ > r S 

stehen 0 Povbivos TO OIKEIW XPWUEVOS agıwuaTı und Menander Fre. 3 

P- 74, 29, wo zu lesen steht: ®s eiye meıpadein dartuAov Eva KırnOnvaı 

Baoıkevs llepowv, mnyvv autos Kıvndyoerau. 

Da nach dem dargelegten Thatbestande die Handschriften BMP 

aus dem Material für eine kritische Ausgabe der Excerpte de legatio- 

nibus völlig ausscheiden, so haben die Fragen nach dem Verhältniss 

dieser Handschriften unter einander und zum Ambrosianus keinerlei 

praktische Bedeutung mehr, und eine eingehende Erörterung derselben 

erübrigt sich hier. Klar ist sofort aus den angeführten Beispielen, 

dass die Handschriften nicht unabhängig von einander alle drei direct 

aus dem Ambrosianus stammen können, um so weniger, als BM von 

Darmarius selbst geschrieben sind. Sodann sieht man deutlich, dass 

P vielfach die aus der Eigenthümlichkeit des Ambrosianus entstandenen 

.Lesarten treuer bewahrt hat, BM dieselben mehrfach, und zum Theil 

in auffälliger Weise übereinstimmend, corrigirt haben. Danach erscheint 

es wahrscheinlich, dass P eine Abschrift vom Ambrosianus darstellt, 

während die Vorlage von BM eine stark corrigirte Abschrift von P 

gewesen sein müsste. Doch sprechen manche Stellen für einen anderen 

complicirteren Zusammenhang. Jedenfalls muss die erste Abschrift 

dieser Gruppe sehr früh gemacht worden sein, denn vor dem verstüm- 

melten Text des Polybius steht keine Überschrift, und der Text selbst 

beginnt mit 60Xov; die Abschrift muss also gemacht sein, bevor eine 

spätere, aber der Zeit der Handschrift selbst nahe stehende Hand im 

Ambrosianus am oberen Rande die Überschrift wepi mpeoßewv edvov 
Tpos pwutaiovs schrieb und vor das #0Aov der ersten Zeile ka setzte. 

Ganz ebenso nun und mit noch viel umfangreicherem Beweis- 

material, weil der Codex von dem unfähigsten aller Gehülfen des Dar- 

marius geschrieben ist, lässt sich nachweisen, dass der Seorialensis III 

R 13, welcher die zweite Hälfte der legationes gentium von Herodot 

ab enthält, eine direete Abschrift aus dem Ambrosianus ist. Von all 

den Zuthaten des Darmarius zum Text an Selbstverbesserungen, Con- 

jeeturen u. s.w. machen sich im Scor. mindestens 80 Procent bemerk- 

bar, sei es, dass der Schreiber das, was er vor sich sah, selavisch 

eopirte, sei es, dass er die Correceturen übersah und die Fehler von 

A aufnahm, sei es, dass er jene auf's Gröblichste missverstand. Die 

Handschrift ist in einer Weise reich an den abenteuerlichsten Wort- 

formen, dass man beinahe zweifeln möchte, ob der Abschreiber ein 

geborener Grieche gewesen sei. Und all diese Ungethüme, wie ma- 

piwöeıwois, EE000TovV, ei deoıwoıro, Heuevoios erklären sich aus falscher 
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Verwerthung von über die Zeile geschriebenen Correcturen mapıvdeıs, 
Tov 

e&00o u. s. w.; ähnlich erklärt sich avveAdöves statt avveAdovres aus 

ovveadövri, mpoobdeyysnevar statt mpoobdeyyouaı aus mpoabdeyryo- 

wev u.s.w. Zahllos sind Formen wie vBpıceı statt VBpıoev, weil bei 

Darmarius oft die beiden Schenkel des v beinahe zu einem Strich zu- 

sammenlaufen, wie Tores statt Tore, weil er es liebt, den mittleren 

Strich des e hinauszuziehen und mit einem Schnörkel zu verzieren, 

häufig die Verwechselung von oy mit x, weil Darmarius das x fast 

stets mit einem Punkt beginnt, der oft so diek ausfällt, dass man 

ihn für ein o halten könnte. Und stets finden sich diese Fehler da, 

wo im Ambrosianus Veranlassung vorliegt, sie zu begehen. Wie bei 

BMP finden sich im Scor. mehrfach Lücken, die genau einer Zeile 

von A entsprechen, wie dort Lesungen, die sich aus zufälligen Vor- 

kommnissen in diesem Codex erklären, z. B. ovußeßnkoTw statt, auuße- 

Pnkori, weil ı durch einen von der anderen Seite durchgeschlagenen 

Strich die Form von ® bekommen, mavorinov für mavrinov, weil am 

Anfang des horizontalen Strichs des 7 die Tinte zu einem Fleck aus- 

gelaufen ist. Es ist unnöthig, weiteres Beweismaterial für eine Sache 

aufzuhäufen, welche absolut sicher ist. Ich erwähne nur noch, dass 

der Codex in seinem ganzen Umfange auch die Blattanfänge genau 

in Übereinstimmung mit A hat: ist es dem Schreiber einmal nicht 

gelungen, das Blatt seiner Vorlage entsprechend abzuschliessen, weil 

er etwas übersprang oder doppelt schrieb, so richtet er sich so ein, 

dass er schleunigst die Harmonie wieder herstellt. 

Bei diesem Sachverhalt wird die Frage doppelt wichtig, ob auch 

er die erste Hälfte der legationes gentium enthaltende Scor. HI R 2ı 

aus dem Ambrosianus genommen ist. Ich habe bereits oben gesagt, 

dass beide Handschriften eng zusammenhängen, dass sie aber auch 

ebenso eng mit dem Codex der legationes Romanorum II Rı4 ver- 

bunden sind, dessen Datum vor dem des-Ambrosianus liegt. Wenn 

nun auch nicht wahrscheinlich ist, dass Darmarius in dem Zeitraum 

vom 27. Juni bis 24. August sowohl den Scor. HI R 2ı ganz als auch 

den Ambrosianus schrieb, so könnte er immerhin doch noch einen Theil 

des ersteren aus dem Archetypus abgeschrieben haben, bevor er mit der 

Abschrift A begann. Die Schwierigkeit einer sicheren Lösung der Frage 

liegt besonders darin, dass der Scor. II R2ı von Darmarius selbst 

geschrieben ist, mithin die Missverständnisse, die bei P und Scor. III 

Rız3 das hauptsächlichste Beweismaterial lieferten, hier wegfallen. 

Dennoch finden wir, wenn auch in geringer Anzahl, auch in diesem 

Codex Stellen. welche die Verhältnisse, wie sie im A vorliegen, vor- 

aussetzen. Nachdem 39 Blätter hindurch neben der grössten Über- 
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einstimmung selbst in Itacismen, falschen Accenten u. dergl. nur ganz 

geringfügige Varianten lediglich zu Ungunsten des Scor. zu verzeich- 

nen waren, lesen wir Polyb. XXI, 2 p. 1037, ıı Hv. in A Tov uev vv 
Önuntpiov, also richtig viov, daneben am Rande Iows TO uev ovv, und 

dieses oüv hat Scor. statt viov im Text. Pol. XXL 8 p.1042, 8 haben beide 

mapa re rov Nevkiov, mit Athetese des rov. Pol. XXI, 10 p. 1043, 8 
liest A anav-/r® statt amavrı T®, aber der Bindestrich zeigt, dass Tı 

nur durch Flüchtigkeit ausgefallen ist und nieht im Archetypus fehlte. 

Sceor. hat nur amav r®. Pol. XXI, 13 p. 1046, 9 konnte dvaeAmıory- 

cas in A leicht in eveAmiortnoas verlesen werden, wie Se. hat. Ibid. 

p. 1047,7 bietet A oawıoı, wollte also auoı statt des richtigen aaAıoı, 

offenbar weil im Archetypus die Form des A: einem u ähnlich war, 

Se. liest falsch aawoı. Polyb. XXI, 23 p. 1057, 21 hat Se. @yvoimre, 
in A steht richtig Yvoimre, aber vor dem Y ist ein kleiner Haken 

ohne Spiritus, welcher von der anderen Seite durchgeschlagen scheint. 

Polyb. XXI, 29 p. 1067, 12 liest Sc. mit MP @davavov, A hat adauivov, 

aber die zweite Hasta des uw ist durch ein kleines Loch verschwunden, 

so dass es einem v ähnlich sieht. Ibid. Z. 2ı hat Se. avepyeito, in 

A ist €E undeutlich und konnte leicht als @ gelesen werden, ebenso 

Polyb. XXI, 39 p. 1077, 30 Ötepilovro statt Ötwwpilovro und XXI, 43 
pP: 1079, 19 vevırnuevaı statt vevirnkeva, wie auch P an dieser Stelle 

verlas.. Lib. XXI, ıo p. 1097, I bietet Sc. TOUWSs statt TOKWV, K ist 

in A sehr verwischt und leicht in x zu verlesen. Lib. XXI, 12 

p- 1099, 23 steht in A örav Eveovro statt OT äveveovro, Sc. hat 

oTav Eveovro, was auch P las. Ibid. p. 1100, 5 corrigirt A ebeiNero, 

aber « ist sehr undeutlich, Se. schreibt edeiXero. Das ist Alles, was 

sich auf den ersten 100 Blättern von Sc. an Spuren einer Benutzung 

des Codex A anführen liesse: thatsächlich wenig und nicht absolut be- 

weiskräftig. Aber wenn man daneben in Betracht zieht, dass meistens 

beide Handschriften bis in die kleinsten Schattirungen der Schreibung 

einander gleichen, und dass gegenüber zwei grösseren Lücken und 

einer Anzahl stärkerer Corruptelen auch nicht eine Stelle vorhanden 

ist, an der Sc. einen nachweislich besseren Text bietet als A, so 

dürfte doch das Urtheil dahin ausfallen, dass Sc. eine relativ vor- 

zügliche Abschrift von A sei. Dieselben Verhältnisse wie in den 

durchmusterten 100 Blättern finden wir auch in dem Rest der Hand- 

schrift, doch führe ich der Kürze halber nur noch wenige Stellen an, 

die mir für die Herleitung von Sc. aus A charakteristisch erscheinen. 

Bei Poiyb. Lib. XXXI, 9 p. 1241, 24 hat A karaorncaodäı mit richti- 
ger Selbsteorrectur des Darmarius, Sc. seinen Schreibfehler KATAaoTN- 

caodaı. Lib. XXXI, 27 p. 1257, 23 ist zweifellos r@v mwepı rov Top- 
Kovarov Eriyevouevov zu lesen. A schrieb rovs mept Tov Topkovarov 
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Erriyev. und setzte nachträglich ®v über rov. Es scheint mir klar, 

dass Darmarius das @v über TrovVs setzen wollte: aber auch Sc. bietet 

ToVs Tepl TOv Topkovarov. Gleich darauf p. 1258, 30 steht in beiden 
Handschriften edeAovrnv mit zwei Accenten, aber in A ist nv aus es 

eorrigirt, d.h. Darmarius besserte EdeAovres in EdeAovrnv und vergass 

dabei, den ersten Accent zu tilgen. Lib. XXXI, 2 p. 1260, 28 bietet 

Se. Umnkovoacı statt Umnkovoav. In A kann man leicht Umykovoacı 

lesen, da hinter v ein von der anderen Seite durchgeschlagener Strich 

erscheint. Lib. NXXII, ı p. 1286, 3 schreibt Se. ötakovoa statt dta- 

kovoaca, in A bildet dıakovoa- den Schluss einer Zeile und ca war 

um so eher zu übersehen, als eine kleine Arabeske davorgemalt ist. 

Um die Untersuchung der Handschriften der legationes gentium 

abzuschliessen, bleibt uns noch die Betrachtung der für Fulvius Ur- 

sinus gemachten Abschrift einzelner Theile übrig, die im Neapoli- 

tanus III B ı5 (N) und zum Theil im Vaticanus graecus 1418 (V) er- 

halten ist. Ich habe bereits oben auf die engen Beziehungen dieser 

Codices zu der verbrannten Abschrift im Escorial hingewiesen, aber 

es ist noch näher festzustellen, in welchem Verhältnisse sie zu den 

übrigen Handschriften stehen, was erheblichen Schwierigkeiten be- 

gegnet. Nach unseren bisherigen Resultaten durften wir voraussetzen, 

dass NV mit der in BMP vorliegenden Copie des Ambrosianus in 

keinerlei Zusammenhang stehe; und bei dem weitaus grössten Theil 

der Excerpte finden wir in NV nur so verschwindend selten Lesarten, 

die in auffälliger Weise mit denen jener Gruppe oder einzelner Glieder 

derselben übereinstimmen, dass diese Annahme ihre Bestätigung findet. 

Nur für eine ganz kurze Strecke, in den Excerpten aus Arrian 

und im Beginn der Excerpte aus Appian, etwa für ein Siebentel 

der gesammten Appian-Excerpte, finden wir eine seltsame Häufung 

von Lesarten, die jener Gruppe eigenthümlich sind, zugleich aber 

doch wieder auch hier richtige Lesungen, wo BMP Corruptelen bieten. 

Gleich in der Überschrift der Arrian-Exeerpte haben BMP und N wrepi 

tpeoßewv edvav gegen T. rp. edvkov in ASc., Arrian V, 20, 5 Tpos 

ye ns uayns statt mp0 Ye T. u, V. 20, 6 mapa Are&avöpov für mapa 
Are£avopov. Ein sehr kurzes Excerpt aus VL 15, ı haben alle Hand- 

schriften hinter einem solehen aus VII, 15, 4: aber in AS ist die Reihen- 

folge durch 8’. a’ am Rande richtiggestellt, in BMNP nicht. VI, 

19, I findet sich gemeinsamer Fehler Urep övrov für Urep oTwv, VI, 

19, 2 fin eidos für E6os (eos in AS), VII, 23, ı @yovras für dyovra, 

Dagegen hat N mit AS richtig I, 29, 5 Ypaviko für ypayıikw, IV, 5, ı 

edereı für Hexer, VI, 14, 3 AXe&avöpos für Are£avöpov, VII, 19, 2 fin 
KENKEaS für keAreas, VII, 23, ı €s für eis. Die selbständigen Lesarten 

von N in den Arrian-Excerpten sind ebenso viele Fehler: I, 29, 5 
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Tois mepoaı für Toıs mepoas, IV, 5, ı Tov orvdav Bacı\ews für ToV 
ax. ß., IV, ı5. 2 kowlera für vouiTerar, und zweimal edv statt Ev. 

In den Exeerpten aus Appian ist N in Übereinstimmung mit BMP in 

folgenden Fällen: Basil. Frg.5 p.1S, 13 werotleodaı gegen uerorkt- 

cacdaı, Samn. Fırg. 4 p. 28, 20 Emaveotnoav gegen dmaveotnoarv, 

Ib. p. 29, 14 mpeoßevoouevor gegen mpeoßevoduevor, Ib. Z.13 mapa- 

dotev gegen mapadıdoıev. Ib. Z.20 bietet A ovkvovvres für Ökvouvres 
und schreibt am Rande Iows o0k ökvovvres. Dieses oUk Okvovvres haben 
alle anderen Handschriften. Ib. p. 31,14 qaveoyouar BMNP gegen 

aveyouat, P. 32,14 Amopiav gegen Ameıpiav, Samn. Frg.to p.39.11 
PXerwv (v in MNP m.ı gestrichen) gegen Nero, Ib. p. 40,7 Aaßivo 

gegen Aaßıwio (wie p. 39. 26 in allen Handschriften steht): Ib. Z. 16 

hat A Vmo Aetas, aber über 0 einen Haken, der wie ein kleines v 

aussieht. VrovAeias BMNP. Ib. p.41. S haben AS nv öe (in Gestalt 

der bekannten halbrunden Sigle) unv und A in mg.: [ows nv de Eeumv. 

Dies bieten BMNP. Ib. Z.23 oi de kal army statt oi de auryv. Samn. 
Fre.ıı p.41,26 hat N mit P die Form karenAnoderv statt karenAnooev. 
In A steht oo in einer Ligatur, die auch der Schreiber des Seor. nicht 

selten als 09 gelesen hat. Celt. Fre. 12 p. 52. 7 Aoueriov gegen Aou- 
riov. In demselben Abschnitt der Appian-Excerpte finden sich aber 

auch wieder Stellen, in denen N mit AS gegen BMP übereinstimmt. 

Samn. Frg.4 p.29.4 haben AN Avoauevor gegen Avoouevo: in BMP, Ib. 
2.25 oi OTparnyoi gegen @s OTpaTmyol. P.31,25 Es gegen eis. P.32.19 
ETETATGETE gegen EMITAOTETE, pP. 34. 5 Emparoov de oVdev gegen 
Erpaocov Kal oVdev, Samn. Frg.1o pP. 38. 24 EAavavros gegen EXdo- 
govros, Samn. Frg.1ı p.42,.23 und .Celt. Frg. 3 p.48, 23 Es gegen eis, 

P- 49,9 im gegen Em. In dem ganzen Rest der Excerpte aus Appian, 

etwa sechs Siebenteln der Masse. finden sich nun neben vier Fällen. 

wo bei der ewig wechselnden Schreibung von €s und eis N mit BMP 

gegen A steht, einem Falle von &EpıvvVes gegen Epıvves und von OA@- 

Avryns gegen 0AoAvyns nur zwei erheblichere Varianten, nämlich Lib. 31 

p- 218. 24 Tovroıs falsch in BMNP für rovrow und Lib. 37. p. 223, 23 

die falsche Schreibung E&£ aeAmov für das zweifellos in A vorhandene 
eE aeAnrov. Im Übrigen findet sich keine der zahllosen Corruptelen 

jener Gruppe in N wieder. Eine befriedigende Erklärung für diese 

Erscheinung zu geben ist schwer; da, wie oben gesagt, die erste der 

Gruppe BMP zu Grunde liegende Abschrift aus A sehr bald nach 

diesem selbst hergestellt sein muss, so erscheint es mir am wahr- 

scheinlichsten, dass Darmarius. um das Exemplar für Augustinus 

möglichst schnell herzustellen. einmal zwei Abschreiber für dasselbe 

beschäftigte und dem einen Stücke jener Abschrift. die noch nicht so 

stark corrumpirt war, wie die uns erhaltenen Copien, als Vorlage gab. 
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Es fragt sich nun noch. ob für den weitaus grössten Theil der 

Handschrift des Augustinus der alte Archetypus als Vorlage gedient 

hat, so dass wir die Ursinischen Codices selbständig neben A ver- 

werthen können, oder ob auch hier A die Quelle war. Die Verhält- 

nisse liegen hier gerade wie beim Scor. II R2ı. Eine verhältniss- 

mässig geringe Anzahl von Corruptelen erklärt sich am besten durch 

die Annahme, dass A der Archetypus von NV war, dem gegenüber 

haben wir eine ebenfalls geringe Anzahl von Stellen, in denen NV 

einen besseren Text bieten als A, aber keine einzige dieser Varianten 

ist so erheblich, dass sie unbedingt aus einer anderen als der durch A 

vermittelten Überlieferung stammen müsste; ähnliche bessere Lesarten 

finden sich auch in B und M und P, wo sie unbedingt auf bewusster 

oder unbewusster Conjectur des Schreibers beruhen müssen, und auch 

in einzelnen Fällen in NV lässt sich der Beweis erbringen, dass Con- 

jeetur des Copisten vorliegt. Somit ist es in hohem Grade wahr- 

scheinlich, dass die Abschrift für Augustinus nicht aus dem alten Codex, 

sondern aus A gemacht worden ist. Wenigstens einige Stellen will ich an- 

führen, um das Gesagte zu erläutern und nachzuweisen. Appian Celt 

Frg.15 p.53, 21 steht in A fodav und am Rande Iows podavov, was 
richtig ist. Der Archetypus bot also, abgekürzt und falsch accentuirt, 

podavov. pocdavov haben richtig BM, podav und am Rande Yp. podavov 
P, und so auch N pocdav aber ohne Randbemerkung. Apypian Sieil. Fre. 2 

pP: 59, 5 hat N && Außuns statt €s Außunv: dies steht in A, aber &s ist 
aus EX corrigirt und so wenig das « verwischend, dass man sehr 

leicht ex Aıßvnv lesen kann. Ganz ähnlich Sieil. Frg. 6 p- 61,6. Dort 

ist emirperew geschrieben und durch das r ein vertiealer Strich ge- 

zogen, der die Striche des Buchstabens nicht trifft und ihn noch deut- 

lich erkennbar lässt. Gemeint ist emırpewew, wie BMP lasen, aber 
das Emırperew von N ist ebenso leicht herauszulesen. Sehr eigen- 

thümlich ist die Stelle App. Lib. Sı p. 267,6. Sie lautet in A: kara 

poualwv EBAaobnuovv 7 Havarwvres 1 Ekcbpoves Övres 7 ToVS Hwpalwv 
eBAaobnuovv 7 Havarwvres 1 Ekcbpoves Ovres 7 ToVS Pwualovs €s uVcos 
mpeoßewv ÖtepediXovres, d.h. die Worte Pouatwv —n rovs sind in Folge 
der Ähnlichkeit von pwuatwv und pouaiovs doppelt geschrieben. Im 

Seorialensis ist die Dittographie wiederholt, der Schreiber der Vorlage 

von BMP bemerkte sie rechtzeitig und liess sie aus. In N steht: 

Kata Hwualwv EBAaobnuovv 7 Hav. 1 Ercbp. Ovres ) ToVs pwualwv BAac- 

Dnnovvres 7 ToVSs Pwualovs Es u. T. mp. Ötepedilovres. Diese Lesung 
ist kaum erklärlich, wenn nicht auch N die Dittographie vor sich hatte, 

sie bemerkte, als er schon die ersten Worte geschrieben hatte und 

diese, statt sie zu athetiren, durch Conjeetur wohl oder übel in den 

Zusammenhang brachte. Appian Lib. 87 p. 273,21 ano rade N statt 
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amo Tovöe, was in A so leicht zu verlesen war, dass es auch im 

Scor. steht. Diodor Lib. XXXII cap. 5 in dem Satze: oi de Mapaßnvoı 

Tov Kekvpwuevov ka’ aurav ONeApov dryvooüvres steht in A Tapa- 

Onvaı, d.h. mapadnval ist richtig in uapaßnvoi corrigirt, wie in dem 

von Darmarius selbst geschriebenen Scor. II R2ı steht; N hat die 

Correetur missverstanden und schreibt uapadnvaioı. Auch in den Pi ly- 

bius-Excerpten hat N mehrfach an Stellen, die in A corrigirt sind, 

Verlesungen, darunter an mehreren der oben erwähnten, in denen 

auch andere Abschreiber in Missverständnisse verfallen sind. Dagegen 

beschränken sich die Lesarten, die N allein richtig bietet, z. B. in den 

gesammten umfangreichen Excerpten aus Appian, abgesehen von ortho- 

graphischen Dingen wie avumeucdevres für auumebdevres, Onunrpıası 
für dywrpıuadı, vaArıcrn für oaAmıykrn, auf folgende Fälle, die auch 
zum Theil mehr auf orthographischem Gebiete liegen: Libye. cap. 33. 

P- 220,14 T@v kaXovuevov apeaklöwv für T. KaX. vapeakidwv, Lib. cap. 62. 
p- 246, 19 kai ev aurn rn AuBUn, wo kat in den anderen Handschriften 
fehlt, Maced. Frg.ı1 p. 339,6 Bowroıs für Buwrois. Libye. cap. 76, 
p- 261,19 steht avvevnveyuevov in N, wie nach Berker’s Conjeetur im 

Text, aber gerade der Umstand, dass das ovvnveyuevov des Vaticanus 

des Appian in A steht, giebt die Gewähr, dass der Excerptor so 

schrieb und die Lesung in N auf Conjeetur des Schreibers beruht; 

denn der Text der Excerpte ist dem jenes Vaticanus überall sehr ähnlich. 

Fassen wir das Resultat der Untersuehung über die Handschriften 

der Excerpte de legationibus gentium zusammen, so hat sich ergeben, 

dass der Ambrosianus der einzige für eine Ausgabe in Betracht 

kommende Codex ist. Die Handschriften in Brüssel und München, 

die Vaticani Palatini 410—412 und der Scorialensis R II ı3 sind 

als sicher nachgewiesene Copien von A aus dem Apparat völlig aus- 

zuscheiden, aber auch beim Scorialensis R III 2ı und den Hand- 

schriften des Ursinus ist dies Abhängigkeitsverhältniss so wahrschein- 

lich, dass den abweichenden Lesarten derselben keinerlei Gewicht 

beizulegen ist. 

Während es somit im höchsten Grade wahrscheinlich ist, dass 

Darmarius die legationes gentium nur einmal aus dem Original copirte, 

und alle weiteren Copien aus dieser Abschrift stammen, ist die gleiche 

Annahme für die legationes Romanorum nicht zulässig. Allerdings 

stammen auch hier die Handschriften in Brüssel und München und 

der Vaticanus Palatinus 413 zweifellos aus einem Archetypus, wie schon 

allein die allen drei gemeinsame Lücke in den Excerpten aus Menander 

(vergl. Sitzungsber. d. Akademie 1899 8.932) beweist; und dass diese 

gemeinsame Quelle ebenso stark corrumpirt war, wie die der lega- 

tiones gentium in den entsprechenden Handschriften, ersieht man aus 

Sitzungsberichte 1902. 19 
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zahllosen Fehlern. Aber hier ist uns dieser Archetypus nicht, wie 

man vermuthen möchte, in der ersten von Darmarius genommenen 

Abschrift, dem Seorialensis II R ı4, erhalten. Eine erhebliche An- 

zahl offenbarer Fehler dieses Codex, die nicht ohne Weiteres zu be- 

merken und zu verbessern waren, begegnen uns in jenen nicht, und 

auch die Verhältnisse bei der erwähnten Lücke sprechen gegen diese 

Abstammung. Die Lücke hat allerdings den gleichen Umfang wie 

ein Blatt der Escorial- Handschrift, aber sie beginnt und schliesst nicht 

mit den Anfangs- und Endworten des Blattes. Somit ist die Lücke 

offenbar durch Übersehen eines Blattes in einer anderen, uns verlore- 

nen Handschrift entstanden, die in demselben kleinen Quarto- Format 

geschrieben war, wie die meisten Codices der legationes. Auch die 

Handschrift des Ursinus Vaticanus graee. 1418, d.h. der Repräsentant 

der Handschrift des Augustinus, kann nicht aus jenem Scorialensis 

getlossen sein, da er eine grössere Anzahl von Corruptelen desselben 

nicht theilt. Hier muss also eine zweite unabhängige Copie des 
verbrannten Originals existirt haben, vielleicht die Handschrift des 

Augustinus, und wir sind dadurch besser als bei den legationes gen- 

tium in der Lage, aus der Vergleichung der erhaltenen Copien den 

Text des Originals herzustellen. Aber auch hier lässt sich der Apparat 

erheblich vereinfachen. Eine Prüfung der Gruppe BMP ergiebt hier, dass 

in zahllosen Fällen, und in der grossen Majorität der Fälle in Corruptelen, 

MP gegen B zusammenstimmen. Aber weder lassen sich MP aus B, 

noch einer aus dem anderen herleiten, es muss vielmehr eine Schwester- 

handschrift von B als gemeinsame Quelle von M und P existirt haben, 

und zwar ebenfalls in dem kleinen Quarto-Format, denn eine Lücke 

in P, Polyb. XV, 3 p. 889, 9 Hv., umfasst wiederum gerade den Raum 

eines Blattes dieses Formats. Alle Lesarten also, in denen M gegen 

BP oder P gegen BM steht, sind sicher völlig werthlos. Aber auch, 

wo MP gemeinsam von B abweichen, lässt sich die Lesung der ge- 

meinsamen Quelle durch die Übereinstimmung des einen der beiden 

Zweige mit einer der anderen Handschriften feststellen, die Überliefe- 

rung des anderen Zweiges ist dann nothwendigerweise ein Abschreiber- 

fehler, dessen Aufnahme in den Apparat eine nutzlose Belastung des- 

selben bedeuten würde. Ein Zweifel über das, was im alten Arche- 

typus stand, kann nur herbeigeführt werden,. wenn der einen directen 

Abschrift im Seorialensis II R ı4 die sämmtlichen anderen Hand- 

schriften geschlossen gegenüberstehen. 

Ausgegeben am 20. Februar. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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